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Anfragebeantwortunß 

Die Abg.Dr.P f e i f e r und Genossen haben im Juni d.J. in einer· 

Anfrage ein Rundsohreiben des Finanzministeriums vom Jahre 1947 kritisiert~ 

wonaoh Unterhaltsbeiträge für entlassene belastete Pe~sonen 80 S monatlich 

nioht übersteigen dürfen. Sie verlangten eine Abänderung bzw.Aufhebung 

dieses Rundsohreibens. 

Bundesminister fÜr Finanzen Dr.K a m 1 t z hat ihnen folgende 

Antwort erteilt' 

Bezugnehmend auf diese Anfrage, betreffend die Abänderung des Rund

sohreibene des Bundesministeriuma für FinanZen vom 27.März 194'(, betreffend 

Unterhaltsbeitrag für belastete Nationalsozialisten, beehre ioh mioh, 

mitzuteilen, dass dieses Rundsohreiben seit langem nioht mehr gehandhabt 

wird. Es 1st nunmehr mit dem ho.Rundsohreiben vom 26.Juni 19'~, 

Zl.60,622-23/54, auch formell ausser Kraft gesetzt worden. 

Es besteht somit kein I:!indernis, belasteten Nationalsozialisten 

(AngehBrigen, Hinterbliebenen) in Fällen äussQ:t:!tOer Not (§ 18 b National

sozialistengesetz) mit Zustimmung des Bundesministeriums für Finanzen 

fortlaufen~ Unterhaltsbeiträge bis zu dem nach § 98 l>ienstpragmatik 

zulässigen Höohstausmass zu bewilligen. 
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